
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 2005/04/21 KUVS-K2-
494/2/2005

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.2005

Rechtssatz

Das Betreiben einer Anlage entgegen einer wasserrechtlichen Bewilligung (Au1age hinsichtlich Restwassermenge

wurde nicht eingehalten) -  wobei diese Au1age als eine solche nach § 105 Abs 1 lit m WRG zu quali7zieren ist, weil sie

die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer gewährleistet - , ist nicht unter den Straftatbestand des § 137 Abs 2 Z

1 WRG 1959 zu subsumieren, weil dieser alle möglichen Sachverhaltskonstellationen vor Augen hat, in denen ein Täter

ohne oder entgegen einer wasserrechtlichen Bewilligung eine Anlage betreibt. Der konsenslose Betrieb kann, muss

aber nicht in der Missachtung einer Au1age liegen. Dem gegenüber beinhaltet der Tatbestand des § 137 Abs 2 Z 7 WRG

nur den Fall, dass der konsenslose Betrieb in der Nichteinhaltung einer Au1age nach § 105 WRG 1959 besteht. Beide

Strafbestimmungen stehen daher im Verhältnis des besonderen (Z 7) zum allgemeinen (Z 1) Tatbestand. (Einstellung

des Verfahrens)

Schlagworte

Auflage, Restwassermenge, Nichteinhaltung von Auflagen, Auflage und ökologische Funktionsfähigkeit von Gewässern,

Unechte (scheinbare) Idealkonkurrenz wegen Spezialität, Verhältnis von Strafbestimmungen, Wasseranlage

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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